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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Kerstin Celina, Margarete Bause, Thomas 
Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, 
Christine Kamm, Ulrich Leiner und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Betreuungsvereine neu bewerten und Berufsbe-
treuer adäquat vergüten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Anforde-
rungen an die Arbeit der Betreuungsvereine in Bayern 
neu zu bewerten und sich für eine adäquate Vergü-
tung der Berufsbetreuer einzusetzen. Dabei sind die 
Ergebnisse der durch das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz durchgeführten Un-
tersuchung „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ so-
wie weitere neuere Erkenntnisse über Veränderungen 
in der Art der Arbeit und den damit zusammenhän-
genden zusätzlichen Herausforderungen zu berück-
sichtigen. 

Um die Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine zu 
sichern, sollten die Personalkosten bis zu einer Neu-
bewertung durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe 
von mindestens 25 Prozent abgedeckt werden. 

Darüber hinaus setzt sich die Staatsregierung im 
Bundesrat dafür ein, dass die im Mai 2017 im Bundes-
tag beschlossene Erhöhung der Stundensätze für die 
berufliche Betreuung um 15 Prozent nach dem Vor-
münder- und Betreuervergütungsgesetz zeitnah um-
gesetzt werden kann. 

 

 

Begründung: 

Der Bedarf an gesetzlichen Betreuungen ist seit Ein-
führung des Betreuungsgesetzes im Jahr 1992 konti-
nuierlich gestiegen. In Bayern erhöhten sich die Be-
treuungsverfahren von 136.000 im Jahr 2000 auf 
187.523 im Jahr 2013. Viele Betreuungsvereine in 
Bayern arbeiten schon lange am finanziellen Limit. Sie 
können die wachsenden Defizite immer weniger aus 
eigener Kraft ausgleichen. Wenn sich die finanziellen 
Rahmenbedingungen für die Vereine nicht schnell und 
deutlich verbessern, sind diese akut in ihrer Existenz 
gefährdet. 

Dies gilt sowohl für die Finanzierung der Querschnitts-
arbeit durch den Freistaat Bayern als auch für die not-
wendige Anhebung der Betreuungsvergütung für die 
berufliche Betreuung durch den Bund. Für das Über-
leben der Betreuungsvereine ist es höchste Zeit, die 
notwendigen Schritte für eine kostendeckende Finan-
zierung auf den Weg zu bringen. Sonst sind sowohl 
die ehrenamtliche rechtliche Betreuung als auch die 
die qualitativ hochwertige berufliche Betreuung durch 
Vereinsbetreuer akut gefährdet. 

In Bayern werden zwei Drittel der Betreuungen eh-
renamtlich, vor allem durch Angehörige, durchgeführt. 
Die ehrenamtliche Betreuung ist deutlich kostengüns-
tiger als die berufliche Betreuung. Die Betreuungsver-
eine sind unverzichtbar bei der Gewinnung und Be-
gleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. 
Sie unterstützen Familienangehörige bei der Betreu-
ung und beraten sie zu Themen wie Vorsorgevoll-
machten und Betreuungsverfügungen. Dadurch leis-
ten die Vereine auch einen wichtigen Beitrag zur Be-
treuungsvermeidung. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind eine regelmäßige 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und eine gute 
Vernetzung im Sozialraum unerlässlich. Nur so lässt 
sich der im Betreuungsrecht vorgesehene Vorrang der 
ehrenamtlichen Betreuung vor der beruflichen Betreu-
ung auch in der Praxis verwirklichen. Um diese Quer-
schnittsaufgaben sachgerecht erfüllen zu können, 
brauchen die Betreuungsvereine eine deutliche Erhö-
hung der Förderung durch den Freistaat Bayern. Die 
staatliche Förderung der Querschnittsarbeit der Be-
treuungsvereine bewegt sich im Bundesvergleich im-
mer noch auf sehr niedrigem Niveau. So erhalten die 
130 anerkannten Betreuungsvereine in Bayern bisher 
lediglich eine garantierte staatliche Förderung von 
750 Tsd. Euro. Die staatliche Förderung je Betreu-
ungsverein liegt damit nur bei rund 7.100 Euro pro 
Jahr. Im Bundesdurchschnitt liegt die jährliche Förde-
rung der Querschnittsarbeit dagegen bei 16.000 Euro 
pro Betreuungsverein. Zur angemessenen Erfüllung 
der gesetzlichen Querschnittsaufgaben, sollten die 
Personalkosten der Betreuungsvereine möglichst mit 
einem Anteil von bis zu 25 Prozent staatlich bezu-
schusst werden. 

Für die Übernahme schwieriger Betreuungen, die be-
sondere Fachkenntnisse erfordern, stellen die Betreu-
ungsvereine eigene Berufsbetreuer zur Verfügung. 
Auch das Vergütungssystem für die berufliche Betreu-
ung muss dringend angepasst werden. Die Vergü-
tungssätze wurden seit 2005 nicht mehr angehoben. 
Die Kostensteigerungen im Personal- und Sachbe-
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reich betragen seitdem rund 20 Prozent. Diese Stei-
gerungen können nun nicht mehr durch Mehrarbeit 
und die Übernahme zusätzlicher Betreuungen aufge-
fangen werden, so dass die Schließung von Betreu-
ungsvereinen droht. 

Der Bundestag hat bereits im Mai 2017 eine Erhö-
hung der Stundensätze nach dem Vormünder- und 
Betreuungsgesetz (VBVG) um 15 Prozent  beschlos-

sen. Der Gesetzesentwurf bedarf der jedoch Zustim-
mung durch den Bundesrat. Dort konnte bisher keine 
Einigung über die dringend notwendige Anpassung 
der Vergütungssätze für die berufliche Betreuung er-
zielt werden. Die Staatsregierung muss sich deshalb 
im Bundesrat für eine schnelle Umsetzung der vom 
Bundestag beschlossenen Anpassung der Stundens-
ätze einsetzen. 

 



Meine Damen und Herren, ich schließe die namentli-
che Abstimmung und bitte, die Plätze wieder einzu-
nehmen.

Unruhe – Glocke des Präsidenten

Während das Ergebnis ermittelt wird, gebe ich die Er-
gebnisse der namentlichen Abstimmungen von vorhin 
bekannt. Beim Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Schulze, Hartmann, Steinberger und anderer und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend 
"Rückstände von Fipronil in Lebensmitteln offenle-
gen", Drucksache 17/18465, haben mit Ja 62 ge-
stimmt. Mit Nein haben 77 gestimmt. Stimmenthal-
tungen gab es keine. Damit ist der 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Beim nachgezogenen Dringlichkeitsantrag der Abge-
ordneten Rinderspacher, von Brunn, Adelt und ande-
rer und Fraktion (SPD) betreffend "Verbraucherschutz 
ernst nehmen und Transparenz herstellen: Kontrollen 
auf Fipronil in bayerischen Legehennenbetrieben und 
bei verarbeiteten Produkten aus Bayern", Drucksa-
che 17/18483, haben mit Ja 62 gestimmt. Mit Nein 
haben 76 gestimmt. Stimmenthaltungen gab es keine. 
Damit ist auch dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/18467 mit 17/18472 sowie 17/18486 mit 
17/18491 werden in die zuständigen federführenden 
Ausschüsse verwiesen.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 8 auf:

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Gisela Sengl u. a. und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Mehr Bio in Schulen: Bio-Anteil in allen 
bayerischen Schulen mindestens 20 Prozent bis 
2020 und mindestens 50 Prozent bis 2025 
(Drs. 17/16349) 

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der 
Fraktionen beträgt nach der Geschäftsordnung 24 Mi-
nuten. Die Verteilung darf ich als bekannt vorausset-
zen. Die erste Rednerin ist Frau Kollegin Sengl. – 
Bitte schön, Sie haben das Wort.

Gisela Sengl (GRÜNE): (Von der Rednerin nicht au-
torisiert) Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Mehr Bio in Bayerns Schulen. 
Nach dem Ernährungsreport 2017 wünschen sich 
90 % der Deutschen verbindliche Essensstandards in 
Kitas und Schulen. Beim Modellprojekt Schulfrühstück 

entschieden sich 43 % der Schulen in Bayern für Bio-
Produkte.

Jetzt folgt ein Zitat:

Gutes Essen in der Schule trägt nicht nur zum Er-
halt der Leistungsfähigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen bei. Es prägt die Esskultur, die Wert-
schätzung für Lebensmittel und das 
Ernährungsverhalten. …

Gerade angesichts der Besorgnis erregenden 
Zahl ernährungsbedingter Fehlentwicklungen bei 
Kindern und Jugendlichen kommt der Schule in 
diesem Bereich eine besondere Vorbildfunktion 
zu.

Woher stammt das Zitat? – Es könnte von uns sein. 
Das Zitat stammt aus der Broschüre "Mit gutem 
Essen Schule machen". Das ist eine wunderbare 
Hochglanzbroschüre aus dem Hause Brunner. Wenn 
diese schönen Worte ernst gemeint wären, dann wür-
den wir an den Schulen eine andere Situation vorfin-
den; dann gäbe es mehr als nur lauwarme Empfeh-
lungen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diese Broschüre spricht uns wirklich aus dem Herzen.

Jetzt folgen noch weitere Zitate:

Von einer nachhaltigen Landwirtschaft profitieren 
alle: Klima, Böden, Gewässer, Pflanzen, Tiere 
und Menschen. Nachhaltige Verpflegung stärkt 
die heimische Ernährungs- und Landwirtschaft. 
Sie schließt die Aspekte regional, saisonal, ökolo-
gisch, Fairtrade und Tierwohl ein. ...

Bio-Produkte gehören dazu.

Bio-Zertifizierung und Bio-Siegel stehen für nach-
weislich ökologische Pflanzen- und Tierprodukti-
on. Sie garantieren, dass der europäische Min-
deststandard für ökologische Produktion erfüllt ist 
oder sogar übertroffen wird. In jede Schulküche 
gehören auch Bio-Lebensmittel, idealerweise aus 
der Region.

Unser Ansatz ist aber noch viel wichtiger. Empfehlun-
gen und warme Worte allein genügen nicht. Auch Mo-
dellversuche reichen nicht aus. Wir als Gesetzgeber 
sind gefragt, um eine gesunde Ernährung der Kinder 
und Jugendlichen zu unterstützen. Mitglieder der 
CSU-Fraktion, hört einmal gut zu, das mag neu für 
euch sein: Man braucht auch klar definierte Ziele. 
Deshalb gibt es unseren Antrag. Wir schlagen darin 
vier Maßnahmen vor:
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Kerstin Celina u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/18488 

Betreuungsvereine neu bewerten und Berufsbetreuer adäquat 
vergüten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Ulrike Gote 
Mitberichterstatter: Josef Zellmeier 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 77. Sitzung am 19. Oktober 2017 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 171. Sitzung am 15. November 
2017 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Kerstin Celina, Margarete Bause, Thomas Gehring, 
Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Christine Kamm, Ulrich 
Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/18488, 17/19140 

Betreuungsvereine neu bewerten und Berufsbetreuer adäquat 
vergüten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist zum einen die Nummer 15 der Anlage. Es ist 

dies der Antrag der Abgeordneten Biedefeld, Schuster, Dr. Rabenstein und anderer, 

SPD, betreffend "Verzicht auf die Sperre frei werdender Stellen beim Zentrum Bayern 

Familie und Soziales …" auf Drucksache 17/17552, der auf Wunsch der SPD-Fraktion 

gesondert beraten werden soll, sowie zum anderen die Nummern 40 und 42 der Liste. 

Es sind dies die Dringlichkeitsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

der SPD-Fraktion betreffend "Rechtssicherheit bei der Erhebung der Erbschaftsteuer 

wiederherstellen" und "Sonderweg bei der Erbschaftsteuer beenden" auf den Drucksa-

chen 17/18251 und 17/18270. Auch diese beiden Anträge sollen gesondert beraten 

werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten 

der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltung-

en! – Auch keine. Nun frage ich die fraktionslosen Abgeordneten, ob und welchem 

Fraktionsvotum diese sich anschließen wollen. – Diese enthalten sich. Damit wird das 

protokollarisch so festgehalten. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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